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1. Der Vertrieb von Computern mit vorinstallierter Software (sog. "Bundeling") ist als
Kopplungsgeschäft per se keine unlautere Geschäftspraxis nach Art 5 Abs 5 UGP-RL,
da die vorinstallierten Betriebssysteme die Erwartungen der meisten Verbraucher
erfüllen, einen sofort nutzbaren Computer zu kaufen.
2. Bundeling stellt dann keine irreführende Geschäftspraxis nach Art 5 Abs 4 iVm Art 6
und 7 UGP-RL, wenn der Kunde vom Händler über die vorinstallierte Software
gebührend informiert und ihm auch ermöglicht worden ist, den Kauf zu widerrufen.
3. Ob das Koppelungsgeschäft unter dem Gesichtspunkt des Art 5 Abs 2 UGP-RL
zulässig ist, d.h. ob durch das Bundeling ein Verstoß gegen die berufliche Sorgfalt
vorliegt, haben die nationalen Gerichte nach den Umständen des Einzelfalls zu klären.
Sie können dabei insbesondere berücksichtigen, inwieweit der Kunde vorab ausreichend
informieret wurde, welche vorinstallierte Software sich auf dem Computer befindet,
damit er eine informierte Kaufentscheidung treffen kann.

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M.

In der Rechtssache C-310/15 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267
AEUV, eingereicht von der Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich) mit
Entscheidung vom 17. Juni 2015, beim Gerichtshof eingegangen am 25. Juni 2015, in dem
Verfahren Vincent Deroo-Blanquart gegen Sony Europe Limited, Rechtsnachfolgerin der
Sony France SA, erlässt

DER GERICHTSHOF (Achte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten D. Šváby sowie der Richter J. Malenovský und
M. Safjan (Berichterstatter), Generalanwalt: H. Saugmandsgaard Øe,
Kanzler: A. Calot Escobar, aufgrund des schriftlichen Verfahrens,
unter Berücksichtigung der Erklärungen von Herrn Deroo-Blanquart, vertreten durch
P. Rémy-Corlay, avocat, der Sony Europe Limited, Rechtsnachfolgerin der Sony France SA,
vertreten durch P. Spinosi, avocat, der französischen Regierung, vertreten durch D. Colas,
J. Traband und S. Ghiandoni als Bevollmächtigte, der belgischen Regierung, vertreten durch
J.-C. Halleux und J. Van Holm als Bevollmächtigte, der tschechischen Regierung, vertreten
durch M. Smolek, J. Vláčil und S. Šindelková als Bevollmächtigte, der Europäischen
Kommission, vertreten durch D. Roussanov, M. Van Hoof und K. Herbout-Borczak als
Bevollmächtigte, aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses,
ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden, folgendes

Urteil

1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Art. 5 und 7 der Richtlinie
2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere
Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern im Binnenmarkt und zur
Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und
2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr.



2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über unlautere
Geschäftspraktiken) (ABl. 2005, L 149, S. 22, mit Berichtigung im ABl. 2009, L 253, S. 18).
2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen Herrn Deroo-Blanquart, der in
Frankreich wohnhaft ist, und der Sony Europe Limited (im Folgenden: Sony), der in
Frankreich ansässigen Rechtsnachfolgerin der Sony France SA, wegen einer Geschäftspraxis,
die im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software besteht.

Rechtlicher Rahmen

Unionsrecht

3 Die Erwägungsgründe 13, 14, 17 und 18 der Richtlinie 2005/29 lauten:
„(13) … Das durch diese Richtlinie eingeführte einzige, gemeinsame generelle Verbot
umfasst … unlautere Geschäftspraktiken, die das wirtschaftliche Verhalten der Verbraucher
beeinträchtigen. … Das generelle Verbot wird durch Regeln über die beiden bei weitem am
meisten verbreiteten Arten von Geschäftspraktiken konkretisiert, nämlich die irreführenden
und die aggressiven Geschäftspraktiken.
(14) Es ist wünschenswert, dass der Begriff der irreführenden Praktiken auch Praktiken,
einschließlich irreführender Werbung, umfasst, die den Verbraucher durch Täuschung davon
abhalten, eine informierte und deshalb effektive Wahl zu treffen. In Übereinstimmung mit
dem Recht und den Praktiken der Mitgliedstaaten zur irreführenden Werbung unterteilt diese
Richtlinie irreführende Praktiken in irreführende Handlungen und irreführende
Unterlassungen. Im Hinblick auf Unterlassungen legt diese Richtlinie eine bestimmte Anzahl
von Basisinformationen fest, die der Verbraucher benötigt, um eine informierte geschäftliche
Entscheidung treffen zu können. ……
(17)      Es ist wünschenswert, dass diejenigen Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen
unlauter sind, identifiziert werden, um größere Rechtssicherheit zu schaffen. Anhang I enthält
daher eine umfassende Liste solcher Praktiken. Hierbei handelt es sich um die einzigen
Geschäftspraktiken, die ohne eine Beurteilung des Einzelfalls anhand der Bestimmungen der
Artikel 5 bis 9 als unlauter gelten können. …
(18)      … Dem Verhältnismäßigkeitsprinzip entsprechend und um die wirksame Anwendung
der vorgesehenen Schutzmaßnahmen zu ermöglichen, nimmt diese Richtlinie den
Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und
kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und sprachlicher Faktoren in der
Auslegung des Gerichtshofs als Maßstab …“
4        Art. 2 („Definitionen“) dieser Richtlinie sieht vor:
„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck …
c)      ‚Produkt‘ jede Ware oder Dienstleistung …
d)      ‚Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern‘ (nachstehend auch
‚Geschäftspraktiken‘ genannt) jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung,
kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung und Marketing eines Gewerbetreibenden,
die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung eines Produkts an
Verbraucher zusammenhängt;
e)      ‚wesentliche Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens des Verbrauchers‘ die
Anwendung einer Geschäftspraxis, um die Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte
Entscheidung zu treffen, spürbar zu beeinträchtigen und damit den Verbraucher zu einer
geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte;…
h) ‚berufliche Sorgfalt‘ der Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt, bei denen
billigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der Gewerbetreibende sie gegenüber dem
Verbraucher gemäß den anständigen Marktgepflogenheiten und/oder dem allgemeinen
Grundsatz von Treu und Glauben in seinem Tätigkeitsbereich anwendet;



i)      ‚Aufforderung zum Kauf‘ jede kommerzielle Kommunikation, die die Merkmale des
Produkts und den Preis in einer Weise angibt, die den Mitteln der verwendeten kommerziellen
Kommunikation angemessen ist und den Verbraucher dadurch in die Lage versetzt, einen
Kauf zu tätigen; …
k)      ‚geschäftliche Entscheidung‘ jede Entscheidung eines Verbraucher[s] darüber, ob, wie
und unter welchen Bedingungen er einen Kauf tätigen, eine Zahlung insgesamt oder teilweise
leisten, ein Produkt behalten oder abgeben oder ein vertragliches Recht im Zusammenhang
mit dem Produkt ausüben will, unabhängig davon, ob der Verbraucher beschließt, tätig zu
werden oder ein Tätigwerden zu unterlassen;…“
5        Art. 3 („Anwendungsbereich“) der Richtlinie sieht in Abs. 1 vor:
„Diese Richtlinie gilt für unlautere Geschäftspraktiken im Sinne des Artikels 5 von
Unternehmen gegenüber Verbrauchern vor, während und nach Abschluss eines auf ein
Produkt bezogenen Handelsgeschäfts.“
6        Art. 4 („Binnenmarkt“) der Richtlinie bestimmt:
„Die Mitgliedstaaten dürfen den freien Dienstleistungsverkehr und den freien Warenverkehr
nicht aus Gründen, die mit dem durch diese Richtlinie angeglichenen Bereich
zusammenhängen, einschränken.“
7        In Art. 5 („Verbot unlauterer Geschäftspraktiken“) der Richtlinie heißt es:
„(1)      Unlautere Geschäftspraktiken sind verboten.
(2)      Eine Geschäftspraxis ist unlauter, wenn
a)      sie den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widerspricht

und
b)      sie in Bezug auf das jeweilige Produkt das wirtschaftliche Verhalten des
Durchschnittsverbrauchers, den sie erreicht oder an den sie sich richtet[,] oder des
durchschnittlichen Mitglieds einer Gruppe von Verbrauchern, wenn sich eine Geschäftspraxis
an eine bestimmte Gruppe von Verbrauchern wendet, wesentlich beeinflusst oder dazu
geeignet ist, es wesentlich zu beeinflussen.…
(4)      Unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere solche, die
a)      irreführend im Sinne der Artikel 6 und 7 oder
b)      aggressiv im Sinne der Artikel 8 und 9 sind.
(5)      Anhang I enthält eine Liste jener Geschäftspraktiken, die unter allen Umständen als
unlauter anzusehen sind. …“
8        Art. 6 („Irreführende Handlungen“) der Richtlinie bestimmt in Abs. 1:
„Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie falsche Angaben enthält und somit
unwahr ist oder wenn sie in irgendeiner Weise, einschließlich sämtlicher Umstände ihrer
Präsentation, selbst mit sachlich richtigen Angaben den Durchschnittsverbraucher in Bezug
auf einen oder mehrere der nachstehend aufgeführten Punkte täuscht oder ihn zu täuschen
geeignet ist und ihn in jedem Fall tatsächlich oder voraussichtlich zu einer geschäftlichen
Entscheidung veranlasst, die er ansonsten nicht getroffen hätte:…“
9        Art. 7 („Irreführende Unterlassungen“) der Richtlinie bestimmt:
„(1)      Eine Geschäftspraxis gilt als irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter
Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände und der Beschränkungen des
Kommunikationsmediums wesentliche Informationen vorenthält, die der durchschnittliche
Verbraucher je nach den Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung
zu treffen, und die somit einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen
Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er sonst nicht getroffen hätte.
(2)      Als irreführende Unterlassung gilt es auch, wenn ein Gewerbetreibender wesentliche
Informationen gemäß Absatz 1 unter Berücksichtigung der darin beschriebenen Einzelheiten
verheimlicht oder auf unklare, unverständliche, zweideutige Weise oder nicht rechtzeitig
bereitstellt oder wenn er den kommerziellen Zweck der Geschäftspraxis nicht kenntlich
macht, sofern er sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt, und dies jeweils einen



Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu
veranlassen geeignet ist, die er ansonsten nicht getroffen hätte.…
(4)      Im Falle der Aufforderung zum Kauf gelten folgende Informationen als wesentlich,
sofern sie sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergeben:
a)      die wesentlichen Merkmale des Produkts in dem für das Medium und das Produkt
angemessenen Umfang; …
c)      der Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben oder in den Fällen, in denen der Preis
aufgrund der Beschaffenheit des Produkts vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet
werden kann, die Art der Preisberechnung sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-,
Liefer- oder Zustellkosten oder in den Fällen, in denen diese Kosten vernünftigerweise nicht
im Voraus berechnet werden können, die Tatsache, dass solche zusätzliche Kosten anfallen
können;…“
10      Anhang I der Richtlinie 2005/29, der eine Liste jener Geschäftspraktiken enthält, die
unter allen Umständen als unlauter gelten, führt in Nr. 29 unter den aggressiven
Geschäftspraktiken folgende Praxis an:
„Aufforderung des Verbrauchers zur sofortigen oder späteren Bezahlung … von Produkten,
die der Gewebetreibende geliefert, der Verbraucher aber nicht bestellt hat (unbestellte Waren
oder Dienstleistungen) …“.

Französisches Recht

11      Art. L. 111-1 des Code de la consommation (Verbrauchergesetzbuch) in der auf den
Ausgangsrechtsstreit anwendbaren Fassung bestimmte:
„Jeder Händler von Waren und jeder Dienstleistungserbringer muss dem Verbraucher vor
Abschluss des Vertrags ermöglichen, von den wesentlichen Merkmalen der Ware oder
Dienstleistung Kenntnis zu erlangen.“
12      Art. L. 113-3 Abs. 1 des Verbrauchergesetzbuchs in der auf den Ausgangsrechtsstreit
anwendbaren Fassung sah vor:
„Jeder Verkäufer von Erzeugnissen und jeder Dienstleistungserbringer muss den Verbraucher
durch Kennzeichnung, Etikettierung, Anzeige oder ein anderes geeignetes Verfahren über die
Preise, eventuelle Beschränkungen der vertraglichen Haftung und die besonderen
Verkaufsbedingungen gemäß den vom Minister … durch Verordnung festgelegten
Modalitäten informieren.“
13      Art. L. 120‑1 des Verbrauchergesetzbuchs in der auf den Ausgangsrechtsstreit
anwendbaren Fassung lautete:
„Unlautere Geschäftspraktiken sind verboten. Eine Geschäftspraxis ist unlauter, wenn sie den
Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widerspricht und sie in Bezug auf eine Ware
oder eine Dienstleistung das wirtschaftliche Verhalten des normal informierten und
angemessen aufmerksamen und verständigen Verbrauchers wesentlich beeinflusst oder dazu
geeignet ist, es wesentlich zu beeinflussen.“…
II. – Unlautere Geschäftspraktiken sind insbesondere die in den Art. L. 121-1 und L. 121-1-1
definierten irreführenden Geschäftspraktiken sowie die in den Art. L 122-11 und L. 122-11-1
definierten aggressiven Geschäftspraktiken.“
14      Art. L. 121-1 des Verbrauchergesetzbuchs in der auf den Ausgangsrechtsstreit
anwendbaren Fassung lautete:
„I. – Eine Geschäftspraxis ist irreführend, wenn sie unter folgenden Umständen begangen
wird: …
2.      wenn sie auf falschen oder irreführenden Behauptungen, Angaben oder Aufmachungen
beruht ……
II. – Eine Geschäftspraxis ist auch irreführend, wenn sie unter Berücksichtigung der
Beschränkungen des Kommunikationsmediums und der Umstände, die sie begleiten, eine



wesentliche Information vorenthält, verheimlicht oder auf unverständliche, zweideutige
Weise oder nicht rechtzeitig bereitstellt oder wenn sie ihren kommerziellen Zweck nicht
kenntlich macht, sofern er sich nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt.…
In jeder geschäftlichen Mitteilung, die eine Aufforderung zum Kauf enthält und für den
Verbraucher bestimmt ist und in der der Preis und die Merkmale der angebotenen Ware oder
Dienstleistung genannt werden, gelten folgende Informationen als wesentlich:
1.      die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung; …
3      der Preis einschließlich aller Abgaben und die dem Verbraucher auferlegten Lieferkosten
oder die Art ihrer Berechnung, wenn sie nicht im Voraus festgestellt werden können; …
III. – Abs. I gilt für Praktiken, die sich an Gewerbetreibende wenden.“
15      Art. L. 122-1 Abs. 1 des Verbrauchergesetzbuchs in der auf den Ausgangsrechtsstreit
anwendbaren Fassung bestimmte:
„Es ist verboten, den Verkauf eines Erzeugnisses oder die Erbringung einer Dienstleistung an
einen Verbraucher ohne berechtigten Grund zu verweigern oder vom Kauf einer
vorgeschriebenen Menge oder vom gleichzeitigen Kauf eines anderen Erzeugnisses oder einer
anderen Dienstleistung abhängig zu machen sowie die Erbringung einer Dienstleistung von
der Erbringung einer anderen Dienstleistung oder vom Kauf eines Erzeugnisses abhängig zu
machen.“
16      Art. L. 122-1 Abs. 1 des Verbrauchergesetzbuchs in der vom 19. Mai 2011 bis 30. Juni
2016 geltenden Fassung sah vor:
„Es ist verboten, den Verkauf eines Produkts oder die Erbringung einer Dienstleistung an
einen Verbraucher ohne berechtigten Grund zu verweigern oder vom Kauf einer
vorgeschriebenen Menge oder vom gleichzeitigen Kauf eines anderen Erzeugnisses oder einer
anderen Dienstleistung abhängig zu machen sowie die Erbringung einer Dienstleistung von
der Erbringung einer anderen Dienstleistung oder vom Kauf eines Erzeugnisses abhängig zu
machen, wenn darin eine unlautere Geschäftspraxis im Sinne von Art. L. 120-1 liegt.“
17      Art. L. 122-3 Abs.1 des Verbrauchergesetzbuchs in der auf den Ausgangsrechtsstreit
anwendbaren Fassung lautete:
„Die Lieferung von Waren oder Erbringung von Dienstleistungen, ohne dass der Verbraucher
sie vorher bestellt hat, ist verboten, wenn sie in Rechnung gestellt wird. Dem Verbraucher,
der eine Ware oder eine Dienstleistung unter Verstoß gegen dieses Verbot erhält, kann keine
Verpflichtung auferlegt werden.“

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

18      Aus den Akten des Ausgangsverfahrens ergibt sich, dass Herr Deroo-Blanquart am 27.
Dezember 2008 in Frankreich einen Laptop des Typs VAIO VGN-NR38E der Marke Sony
mit vorinstallierter Software wie zum einen dem Betriebssystem Microsoft Windows Vista
Home-Premium-Edition und zum anderen verschiedenen Softwareanwendungen erwarb.
19      Bei der ersten Nutzung dieses Computers lehnte Herr Deroo-Blanquart es ab, den auf
dem Computerbildschirm angezeigten „Endbenutzer-Lizenzvertrag“ (EULA) des
Betriebssystems zu unterzeichnen, und verlangte am 30. Dezember 2008 von Sony die
Erstattung des den Kosten der vorinstallierten Software entsprechenden Teils des Kaufpreises
des Computers.
20      Mit Schreiben vom 8. Januar 2009 verweigerte Sony diese Erstattung mit der
Begründung, dass die VAIO-Computer mit der vorinstallierten Software ein einheitliches und
untrennbares Angebot darstellten. Nach einer Aussprache schlug Sony Herrn Deroo-
Blanquart am 15. April 2009 vor, den Verkauf für ungültig zu erklären und ihm den
vollständigen Kaufpreis, d. h. 549 Euro, gegen Rückgabe der gekauften Ware zu erstatten.
21      Herr Deroo-Blanquart lehnte dieses Angebot ab und verklagte Sony mit Schriftsatz vom
17. Februar 2011 beim Tribunal d’instance d’Asnières (Amtsgericht Asnières, Frankreich) auf



Zahlung u. a. einer pauschalen Entschädigung für vorinstallierte Software in Höhe von 450
Euro sowie von Schadensersatz wegen unlauterer Geschäftspraktiken in Höhe von 2 500
Euro.
22      Mit Urteil vom 13. September 2012 wies das Tribunal d’instance d’Asnières
(Amtsgericht Asnières) die Klage von Herrn Deroo-Blanquart in vollem Umfang ab.
23      Herr Deroo-Blanquart legte gegen dieses Urteil bei der Cour d'appel Versailles
(Berufungsgericht Versailles, Frankreich) Berufung ein.
24      Diese bestätigte mit Urteil vom 5. November 2013 das erstinstanzliche Urteil mit der
Begründung, dass der in Rede stehende Verkauf weder eine unlautere Geschäftspraxis in
Form eines in jedem Fall verbotenen Zwangsverkaufs noch eine unlautere Geschäftspraxis in
Form eines Kopplungsgeschäfts, noch eine irreführende oder aggressive Geschäftspraxis
darstelle.
25      Gegen das Urteil der Cour d’appel de Versailles (Berufungsgericht Versailles) legte
Herr Deroo-Blanquart Kassationsbeschwerde bei der Cour de cassation
(Kassationsgerichtshof, Frankreich) ein.
26      Die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof) führte aus, dass die geltenden nationalen
Rechtsvorschriften unter die Richtlinie 2005/29 fielen, und beschloss, das Verfahren
auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1.      Sind die Art. 5 und 7 der Richtlinie 2005/29 dahin auszulegen, dass ein
Kopplungsangebot, das aus dem Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software
besteht, eine unlautere irreführende Geschäftspraxis darstellt, wenn der Hersteller des
Computers über seinen Weiterverkäufer Informationen über jedes einzelne der vorinstallierten
Programme bereitgestellt, nicht aber die Kosten jedes einzelnen Bestandteils angegeben hat?
2.      Ist Art. 5 der Richtlinie 2005/29 dahin auszulegen, dass ein Kopplungsangebot, das aus
dem Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software besteht, eine unlautere
Geschäftspraxis darstellt, wenn der Hersteller dem Verbraucher keine andere Wahl lässt, als
diese Software zu akzeptieren oder die Rückgängigmachung des Verkaufs zu bewirken?
3.      Ist Art. 5 der Richtlinie 2005/29 dahin auszulegen, dass das Kopplungsangebot, das aus
dem Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software besteht, eine unlautere
Geschäftspraxis darstellt, wenn es dem Verbraucher nicht möglich ist, vom selben Hersteller
einen Computer ohne vorinstallierte Software zu beziehen?

Zu den Vorlagefragen

Zur zweiten und zur dritten Frage

27      Mit seiner zweiten und seiner dritten Frage, die zusammen und zuerst zu prüfen sind,
möchte das vorlegende Gericht wissen, ob eine Geschäftspraxis, die im Verkauf eines
Computers mit vorinstallierter Software besteht, ohne dass der Verbraucher die Möglichkeit
hat, dasselbe Computermodell ohne vorinstallierte Software zu beziehen, eine unlautere
Geschäftspraxis im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2005/29 darstellt.
28      Kopplungsangebote, die auf der Kopplung von mindestens zwei unterschiedlichen
Produkten oder Dienstleistungen in einem einzigen Angebot beruhen, sind geschäftliche
Handlungen, die eindeutig in den Rahmen der Geschäftsstrategie eines Gewerbetreibenden
gehören und unmittelbar mit der Absatzförderung und dem Verkauf zusammenhängen. Sie
stellen daher Geschäftspraktiken im Sinne von Art. 2 Buchst. d der Richtlinie 2005/29 dar und
fallen damit in deren Geltungsbereich (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 2009, VTB-
VAB und Galatea, C‑261/07 und C‑299/07, EU:C:2009:244, Rn. 50).
29      Wie es im 17. Erwägungsgrund der Richtlinie 2005/29 ausdrücklich heißt, sind nur die
in der abschließenden Liste in Anhang I dieser Richtlinie genannten Geschäftspraktiken unter
allen Umständen ohne eine Beurteilung des Einzelfalls anhand der Bestimmungen der Art. 5



bis 9 der Richtlinie als unlauter anzusehen (Urteil vom 19. September 2013, CHS Tour
Services, C‑435/11, EU:C:2013:574, Rn. 38 und die dort angeführte Rechtsprechung).
30      Der Gerichtshof hat hierzu entschieden, dass sich die Kopplungsangebote nicht unter
den in Anhang I der Richtlinie 2005/29 aufgezählten Praktiken befinden und diese Richtlinie
einem generellen und präventiven Verbot von Kopplungsangeboten, ohne dass ihre
Unlauterkeit anhand der Kriterien der Art. 5 bis 9 der Richtlinie geprüft wird, entgegensteht
(Urteil vom 23. April 2009, VTB-VAB und Galatea, C‑261/07 und C‑299/07,
EU:C:2009:244, Rn. 57 und 62).
31      Folglich ist die Frage, ob Geschäftspraktiken wie die im Ausgangsverfahren streitigen
unlauter sind, im Licht des Inhalts und der allgemeinen Systematik der Art. 5 bis 9 der
Richtlinie zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 23. April 2009, VTB-VAB und Galatea,
C‑261/07 und C‑299/07, EU:C:2009:244, Rn. 58).
32      Eine Geschäftspraxis kann nur unter den beiden Voraussetzungen als unlauter im Sinne
von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2005/29 gelten, dass sie zum einen den Erfordernissen der
beruflichen Sorgfaltspflicht widerspricht und zum anderen in Bezug auf das jeweilige Produkt
das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflusst oder dazu
geeignet ist, es wesentlich zu beeinflussen (vgl. Urteil vom 19. Dezember 2013, Trento
Sviluppo und Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, Rn. 28). In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinie gemäß ihrem 18.
Erwägungsgrund den Durchschnittsverbraucher, der angemessen gut unterrichtet und
angemessen aufmerksam und kritisch ist, unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und
sprachlicher Faktoren als Maßstab nimmt.
33      Damit stellt sich als Erstes die Frage, ob ein Gewerbetreibender, der unter Umständen
wie denen des Ausgangsverfahrens nur Computer mit vorinstallierter Software zum Verkauf
anbietet, gegen die Erfordernisse der beruflichen Sorgfalt verstößt, die nach Art. 2 Buchst. h
der Richtlinie 2005/29 den Standard an Fachkenntnissen und Sorgfalt bezeichnet, bei denen
billigerweise davon ausgegangen werden kann, dass der Gewerbetreibende sie gegenüber dem
Verbraucher gemäß den anständigen Marktgepflogenheiten und/oder dem allgemeinen
Grundsatz von Treu und Glauben in seinem Tätigkeitsbereich anwendet.
34      Es ist daher anhand der berechtigten Erwartungen eines Durchschnittsverbrauchers zu
prüfen, ob im Verhalten des Gewerbetreibenden ein Verstoß gegen die anständigen
Marktgepflogenheiten oder den allgemeinen Grundsatz von Treu und Glauben in seinem
Tätigkeitsbereich, im vorliegenden Fall der Herstellung einer für die breite Öffentlichkeit
bestimmten Hardware, liegt.
35      Im vorliegenden Fall lässt sich der Vorlageentscheidung u. a. entnehmen, dass der
Verkauf von Computern mit vorinstallierter Software durch Sony den sich aus der
Untersuchung des betreffenden Marktes ergebenden Erwartungen eines wesentlichen Teils
der Verbraucher entspricht, die den Erwerb eines so ausgestatteten und sofort nutzbaren
Computers dem getrennten Kauf von Computer und Software vorziehen. Ferner wurde Herr
Deroo-Blanquart laut der Vorlageentscheidung in seiner Eigenschaft als Verbraucher von dem
Sony-Händler vor dem Kauf des im Ausgangsverfahren fraglichen Computers über die darauf
vorinstallierte Software und die genauen Merkmale jeder einzelnen Anwendung gebührend
informiert. Nach dem Kauf schließlich gab Sony Herrn Deroo-Blanquart bei der ersten
Nutzung dieses Computers die Möglichkeit, den „Endbenutzer-Lizenzvertrag“ zu
unterzeichnen, um die Software nutzen zu können, oder den Kauf zu widerrufen.
36      Insoweit hat der Gerichtshof bereits festgestellt, dass ein Kopplungsangebot
verschiedener Waren oder Dienstleistungen aufgrund einer zutreffenden Information des
Verbrauchers den Lauterkeitsanforderungen der Richtlinie 2005/29 genügen kann (vgl. Urteil
vom 23. April 2009, VTB-VAB und Galatea, C‑261/07 und C‑299/07, EU:C:2009:244, Rn.
66).



37      In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die in Rn. 35 des vorliegenden
Urteils angeführten Umstände, nämlich die zutreffende Information des Verbrauchers, die
Vereinbarkeit des Kopplungsangebots mit den Erwartungen eines wesentlichen Teils der
Verbraucher sowie die Möglichkeit für den Verbraucher, dieses Angebot in allen seinen
Bestandteilen anzunehmen oder den Kauf zu widerrufen, geeignet sind, den Erfordernissen
der anständigen Marktgepflogenheiten oder des allgemeinen Grundsatzes von Treu und
Glauben im Bereich der Herstellung von für die breite Öffentlichkeit bestimmter Hardware zu
genügen, und dass der Gewerbetreibende damit Sorgfalt gegenüber einem Verbraucher an den
Tag gelegt hat. Folglich obliegt es dem nationalen Gericht, diese Umstände im Rahmen seiner
Gesamtwürdigung aller Umstände der Rechtssache des Ausgangsverfahrens unter dem
Gesichtspunkt der Beachtung der Erfordernisse der beruflichen Sorgfalt zu berücksichtigen.
38      Als Zweites ist zu prüfen, ob eine Geschäftspraxis, die im Verkauf eines Computers mit
vorinstallierter Software besteht, ohne dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, dasselbe
Computermodell ohne vorinstallierte Software zu beziehen, in Bezug auf das Erzeugnis eine
wesentliche Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers
hervorruft oder dazu geeignet ist, sie hervorzurufen, nämlich gemäß Art. 2 Buchst. e der
Richtlinie 2005/29 seine Fähigkeit, eine informierte Entscheidung zu treffen, spürbar zu
beeinträchtigen und ihn damit zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er
andernfalls nicht getroffen hätte.
39      Insoweit ergibt sich aus der Vorlageentscheidung, dass der Verbraucher, wie in Rn. 35
des vorliegenden Urteils festgestellt, vor dem Kauf gebührend informiert wurde, dass das im
Ausgangsverfahren in Rede stehende Computermodell ohne vorinstallierte Software nicht im
Handel war.
40      Was die Aufklärung des Verbrauchers betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass es für einen
Verbraucher von grundlegender Bedeutung ist, dass er vor Abschluss eines Vertrags über
dessen Bedingungen und die Folgen des Vertragsschlusses informiert ist. Insbesondere auf
der Grundlage dieser Informationen entscheidet er, ob er sich gegenüber dem
Gewerbetreibenden vertraglich binden möchte, indem er sich den von diesem vorformulierten
Bedingungen unterwirft (Urteil vom 30. April 2014, Kásler und Káslerné Rábai, C‑26/13,
EU:C:2014:282, Rn. 70).
41      Im Rahmen der Prüfung der zweiten Voraussetzung von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
2005/29 obliegt es daher dem nationalen Gericht, zu klären, ob unter Umständen wie denen
des Ausgangsverfahrens, wenn nämlich ein Verbraucher vor dem Kauf gebührend informiert
wurde, dass das Computermodell, das den Kaufgegenstand bildet, nicht ohne vorinstallierte
Software vertrieben wird, und er sich daher grundsätzlich frei entscheiden konnte, ein
anderes, mit ähnlichen technischen Merkmalen ausgestattetes Computermodell einer anderen
Marke zu wählen, das ohne Software oder verknüpft mit anderer Software verkauft wird, die
Fähigkeit des Verbrauchers, eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, spürbar
beeinträchtigt wurde.
42      Nach alledem ist auf die zweite und die dritte Frage zu antworten, dass eine
Geschäftspraxis, die im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software besteht, ohne
dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, dasselbe Computermodell ohne vorinstallierte
Software zu beziehen, an sich keine unlautere Geschäftspraxis im Sinne von Art. 5 Abs. 2 der
Richtlinie 2005/29 darstellt, es sei denn, eine solche Praxis widerspricht den Erfordernissen
der beruflichen Sorgfaltspflicht und beeinflusst in Bezug auf dieses Erzeugnis das
wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich oder ist dazu geeignet, es
wesentlich zu beeinflussen; es ist Sache des nationalen Gerichts, dies unter Berücksichtigung
der konkreten Umstände des Ausgangsverfahrens zu beurteilen.

Zur ersten Frage



43      Mit seiner ersten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob im Rahmen eines im
Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software bestehenden Kopplungsangebots das
Fehlen einer Preisangabe für die einzelnen Programme eine irreführende Geschäftspraxis im
Sinne von Art. 5 Abs. 4 Buchst. a und Art. 7 der Richtlinie 2005/29 darstellt.
44      Nach Art. 5 Abs. 4 Buchst. a dieser Richtlinie können sich irreführende
Geschäftspraktiken als irreführende Handlungen im Sinne von Art. 6 der Richtlinie oder als
irreführende Unterlassungen im Sinne von Art. 7 der Richtlinie darstellen.
45      Dementsprechend gilt nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2005/29 eine Geschäftspraxis
als irreführend, wenn sie im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen
Umstände und der Beschränkungen des Kommunikationsmediums wesentliche Informationen
vorenthält, die der durchschnittliche Verbraucher benötigt, um eine informierte geschäftliche
Entscheidung zu treffen, und die somit einen Durchschnittsverbraucher zu einer
geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er sonst nicht
getroffen hätte. Nach Art. 7 Abs. 4 Buchst. c dieser Richtlinie gilt die Information über den
Preis einschließlich aller Steuern und Abgaben als wesentlich.
46      Aus dem Wortlaut der letztgenannten Bestimmung folgt, dass der Preis eines zum Kauf
angebotenen Produkts, d. h. der Gesamtpreis des Produkts, nicht aber der Preis jedes seiner
Bestandteile, als wesentliche Information gilt. Daraus folgt, dass diese Bestimmung dem
Gewerbetreibenden die Verpflichtung auferlegt, den Verbraucher auf den Gesamtpreis des
betreffenden Produkts hinzuweisen.
47      Im vorliegenden Fall wurde, wie sich aus der Vorlageentscheidung ergibt, Herrn Deroo-
Blanquart der Gesamtpreis der aus einem Computer mit vorinstallierter Software bestehenden
Einheit mitgeteilt. Das vorlegende Gericht möchte jedoch wissen, ob im konkreten Fall eines
Kopplungsangebots, das sich auf einen Computer und verschiedene vorinstallierte Software
bezieht, die Preise der verschiedenen Bestandteile dieser Einheit, die Gegenstand eines
solchen Angebots ist, ebenfalls wesentliche Informationen darstellen können.
48      Insoweit ist unabhängig davon, dass die Information über die Bestandteile des
Gesamtpreises nicht zu den Informationen gehört, die gemäß Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie
2005/29 als wesentlich gelten, festzustellen, dass nach dem 14. Erwägungsgrund dieser
Richtlinie eine Basisinformation, die der Verbraucher benötigt, um eine informierte
geschäftliche Entscheidung treffen zu können, eine wesentliche Information darstellt.
49      Ferner ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 dieser Richtlinie, dass die Frage, ob eine
Information wesentlich ist, im Kontext der Geschäftspraxis und unter Berücksichtigung aller
tatsächlichen Umstände zu beurteilen ist.
50      Im vorliegenden Fall wurde, wie sich der Vorlageentscheidung entnehmen lässt, der
Computer, der Gegenstand des im Ausgangsverfahren fraglichen Verkaufs war, in jedem Fall
nur mit vorinstallierter Software angeboten. Angesichts der Antwort auf die zweite und die
dritte Frage stellt eine solche Geschäftspraxis an sich keine unlautere Geschäftspraxis im
Sinne von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2005/29 dar.
51      Folglich ist angesichts des Kontexts eines Kopplungsangebots, das im Verkauf eines
Computers mit vorinstallierter Software besteht, das Fehlen einer Preisangabe für die
einzelnen Programme weder geeignet, den Verbraucher daran zu hindern, eine informierte
geschäftliche Entscheidung zu treffen, noch geeignet, ihn zu einer geschäftlichen
Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Der Preis der einzelnen
Programme stellt daher keine wesentliche Information im Sinne von Art. 7 Abs. 4 der
Richtlinie 2005/29 dar.
52      Nach alledem ist auf die erste Frage zu antworten, dass im Rahmen eines im Verkauf
eines Computers mit vorinstallierter Software bestehenden Kopplungsangebots das Fehlen
einer Preisangabe für die einzelnen vorinstallierten Programme keine irreführende
Geschäftspraxis im Sinne von Art. 5 Abs. 4 Buchst. a und Art. 7 der Richtlinie 2005/29
darstellt.



Kosten

53 Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem
bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher
Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor
dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Achte Kammer) für Recht erkannt:

1. Eine Geschäftspraxis, die im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software
besteht, ohne dass der Verbraucher die Möglichkeit hat, dasselbe Computermodell ohne
vorinstallierte Software zu beziehen, stellt an sich keine unlautere Geschäftspraxis im Sinne
von Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken von Unternehmen gegenüber Verbrauchern
im Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der Richtlinien
97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (Richtlinie über
unlautere Geschäftspraktiken) dar, es sei denn, eine solche Praxis widerspricht den
Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht und beeinflusst in Bezug auf dieses Erzeugnis
das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers wesentlich oder ist dazu
geeignet, es wesentlich zu beeinflussen; es ist Sache des nationalen Gerichts, dies unter
Berücksichtigung der konkreten Umstände des Ausgangsverfahrens zu beurteilen.
2. Im Rahmen eines im Verkauf eines Computers mit vorinstallierter Software bestehenden
Kopplungsangebots stellt das Fehlen einer Preisangabe für die einzelnen vorinstallierten
Programme keine irreführende Geschäftspraxis im Sinne von Art. 5 Abs. 4 Buchst. a und Art.
7 der Richtlinie 2005/29 dar.

Anmerkung*

I. Das Problem

In dem aus Frankreich stammenden Ausgangsfall erwarb der spätere Kläger einen Sony-
Laptop mit Windows Betriebssystem und anderen bereits vorinstallierten Programmen bei
einem Händler. Er verlangte daraufhin von Sony als Hardwarehersteller das Geld für die
Software zurück, da er sie nicht benötigte und nicht nutzen wollte. Diese Art des
aufgedrängten Softwarevertriebs hielt er zudem für eine unlautere Geschäftspraktik. Sony ließ
sich darauf nicht ein und bot dem Käufer an, den gesamten Kaufpreis (€ 549,00) rück zu
erstatten, wenn er den Computer zurückgäbe. Eine Erstattung für unerwünschte Software war
jedoch ausgeschlossen. Daraufhin verklagte Herr Deroo-Blanquart das Unternehmen beim
Amtsgericht Asnières (bei Versailles) und forderte anteilige € 450,00 Rückerstattung für
unerwünschte Software sowie € 2.500,00 Schadenersatz. Ohne Erfolg – nach einem Gang
durch die Instanzen legte der Französische Kassationsgerichtshof den Fall zur
Vorabentscheidung vor, und wollte im Wesentlichen wissen, ob hier eine unlautere
Geschäftspraktik vorliegen würde.

* RA Hon.-Prof. Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter
http://www.eurolawyer.at.



II. Die Entscheidung des Gerichts

Der Gerichtshof entschied, dass vorinstallierte Software die „Erwartungen eines wesentlichen
Teils der Verbraucher erfüllt“1 und es sich deshalb nicht um eine unlautere irreführende
Geschäftspraxis handelt. Der EuGH kam zum Ergebnis, dass der gekoppelte Verkauf von
Computer und Software nicht generell unzulässig ist. Außerdem würden die Käufer
ausreichend über das Koppelgeschäft informiert und wer die Software nicht haben wolle,
könne immerhin den gesamten Computer gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

II. Kritische Würdigung und Ausblick

Computerhersteller, die dem Verkaufsmodell des Bundeling2 frönen, können aufatmen. Aber
einfach haben es sich die Luxemburger Richter nicht gemacht. Das vorliegende Urteil ist in
seiner dogmatischen Begründung bemerkenswert.
Dass es sich bei Koppelungsangeboten um eine Geschäftspraxis nach Art 2 lit d UGP-RL
handelt, hat die Europäische Rsp3 bereits früh festgehalten. Kopplungsangebote an
Verbraucher sind geschäftliche Handlungen, die eindeutig in den Rahmen der
Geschäftsstrategie eines Gewerbetreibenden gehören und unmittelbar mit der
Absatzförderung und dem Verkauf zusammenhängen. Sie stellen daher Geschäftspraktiken iS
des Art 2 lit d RL-UGP dar.4 Ihre grundsätzliche Zulässigkeit nach Unionsrecht5 bildet den
Ausgangspunkt der Vorlagefragenbeantwortung im konkreten Ausgangsfall für den EuGH. In
seiner Begründung6 greifen die Höchstrichter auf die Feststellungen des
Ausgangssachverhalts zurück, wonach der Verkauf von Computern mit vorinstallierter
Software durch Sony den sich aus der Untersuchung des betreffenden Marktes ergebenden
Erwartungen eines wesentlichen Teils der Verbraucher entspricht, die den Erwerb eines so
ausgestatteten und sofort nutzbaren Computers dem getrennten Kauf von Computer und
Software vorziehen. Der EuGH beantwortet die Vorlagefragen nicht in der gestellten
Reihenfolge, sondern gemäß der Systematik der UGP-RL: Art 5 RL-UGP stellt das Kernstück
der Richtlinie dar und erschließt die Systematik der gesamten Vollharmonisierung durch ein
„5-4-2-System“, d.h. die Prüfungsreihenfolge
 beginnt mit Art 5 Abs 5 RL-UGP: Erfüllt ein Verhalten einen der Tatbestände des

Anhangs I, ist es jedenfalls unzulässig. Dies verneint der EuGH zutreffend.7

 Erst im zweiten Schritt ist nach Art 5 Abs 4 RL-UGP festzustellen, ob eine
irreführende oder aggressive Geschäftspraktik iS der Art 6 bis 9 RL-UGP vorliegt.
Dabei muss das beanstandete Verhalten den Durchschnittsverbraucher zumindest
potenziell zu einer geschäftlichen Handlung veranlassen (sog. geschäftliches

1 EuGh 7.9.2016, C-310/15 Rz 35 = ECLI:EU:C:2016:633.
2 Darunter ist im Vertrieb die Bündelung von Leistungsangeboten zu Paketen zu verstehen, die zu einem
Gesamtpreis angeboten werden. Neben dem Bundling können die Leistungen auch weiterhin noch einzeln
angeboten werden (sog. Unbundeling).
3 EuGH 11.3.2010, C-522/08 (Telekomunikacja Polska) = ECLI:EU:C:2010:135 = wbl 2010/115, 298 = HS
41.134.
4 EuGH 23.4.2009, C-261/07 (VTB/VAB, Total/Sanoma), Rz 50, MR 2009, 103 = ecolex 2009/198, 508 = RdW
2009/275, 321 = ZfRV-LS 2009/20, 66 = wbl 2009/144, 341 = ecolex 2009/198, 508 (Horak) = MR 2009, 62 =
ecolex 2009, 1120 = ÖBl-LS 2009/230, 169 = ÖBl 2009/53, 276 (Gamerith).
5 Vgl. EuGH 11.3.2010, C-522/08 (Telekomunikacja Polska) Rz 30 = ECLI:EU:C:2010:135 zum Bundeling von
Telekomleistungen.
6 EuGH 7.9.2016, C-310/15 (Deroo-Blanquart/Sony Europe) Rz 35 = ECLI:EU:C:2016:633 = jusIT 2016/H5
(Staudegger).
7 EuGH 7.9.2016, C-310/15 (Deroo-Blanquart/Sony Europe) Rz 36 f = ECLI:EU:C:2016:633 = jusIT 2016/H5
(Staudegger).



Relevanzkriterium oder Spürbarkeitserfordernis).8 Es liegt eine irreführende oder
aggressive Geschäftspraxis aber selbst dann vor, wenn der Unternehmer die berufliche
Sorgfalt eingehalten hat.9 Dazu verweis der EuGH darauf, dass keine Irreführung im
Fehlen einer Preisangabe für die einzelnen vorinstallierten Programme besteht.10

 Erst die subsidiäre Lauterkeitsprüfung nach Art 5 Abs 2 RL-UGP führt zu einem
unlauteren Verhalten, wenn ein Verstoß gegen die berufliche Sorgfalt zu einer
wesentlichen Beeinflussung des wirtschaftlichen Verhaltens eines
Durchschnittsverbrauchers geführt haben kann.11

In Fällen, in denen nach Art 5 Abs 5 oder 4 RL-UGP eine unlauteres Verhalten im B2C-
Bereich festgestellt worden ist, bleibt die Frage der Erfüllung beruflicher Sorgfaltspflichten
nach Art 5 Abs 2 lit a RL-UGP12 außer Betracht; sie ist allein nach nationalem Recht zur
Beurteilung des Verschuldens bei Schadenersatzansprüchen oder für die Annahme einer
Wiederholungsgefahr beachtlich.13 Im konkreten Anlassfall gelangt der EuGH aber zu dem
Schluss, dass das konkrete Bundelung lediglich nach Art 5 Abs 2 UGP-RL unlauter sein kann
– wenn überhaupt – was aber das nationale Gericht zu beurteilen hat. Art 5 Abs 2 lit b RL-
UGP enthält eine sog. „Wesentlichkeitsklausel“, wobei Art 2 lit e leg.cit. den Begriff der
wesentlichen Beeinflussung definiert. Die Prüfung der zumindest potenziellen Relevanz des
beanstandeten Verhaltens nach Art 5 Abs 4 oder Abs 2 RL-UGP hat im Regelfall nach dem
europäischen Leitbild des „verständigen Verbrauchers“14 zu erfolgen. Dazu gibt das
vorliegende Urteil vor, dass es für einen Verbraucher von grundlegender Bedeutung ist, dass
er vor Abschluss eines Vertrags über dessen Bedingungen und die Folgen des
Vertragsschlusses informiert ist. Insbesondere auf der Grundlage dieser Informationen
entscheidet er, ob er sich gegenüber dem Gewerbetreibenden vertraglich binden möchte,
indem er sich den von diesem vorformulierten Bedingungen unterwirft.15

Zu beachten ist schließlich – ganz generell – für den Softwarevertrieb durch Bundeling die
Sonderbestimmung des Art 5 Abs 3 UGP-RL. Richtet sich jedoch das zu prüfende Verhalten
an „besonders schutzbedürftige“ Personengruppen sieht diese Vorschrift eine Beurteilung des
„5-5-4-2-Systems“ aus der Perspektive eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe
zwingend vor. Spricht daher eine potentiell irreführende Geschäftspraktik objektiv
vorhersehbar nur Mitglieder dieser Personengruppe an, zB Schüler oder Menschen mit
besonderen Bedürfnissen, so genügt eine Beeinflussung dieser zB besonders leichtgläubigen
Verbraucher.
Restlos ausgestanden dürfte die Sache mit dem Bundeling daher noch nicht sein. Der EuGH
betont, dass nach Art 5 Abs 2 UGP-RL dennoch eine unlautere Geschäftspraktik vorliegen
könnte, wenn ein solches Angebot den Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht
widerspricht und es das wirtschaftliche Verhalten der Verbraucher nachteilig beeinflusst. Es
ist aber Sache des nationalen Gerichts, dies unter Berücksichtigung der konkreten Umstände
des Einzelfalls zu beurteilen. Besonderes Augenmerk verdient dazu die Verbindung ins
Wettbewerbsrecht (Kartellrecht). Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach §
5 Abs 1 Z 3 KartG 2005 liegt zB dann vor, wenn ein den anderen Marktteilnehmern

8 Vgl. EuGH 19.9.2013, C-435/11 (CHS Tour Services ./. Team4 Travel), Rz 43 = ECLI:EU:C:2013:574.
9 Vgl. EuGH 19.9.2013, C-435/11 (CHS Tour Services ./. Team4 Travel), Rz 39 = ECLI:EU:C:2013:574.
10 EuGH 7.9.2016, C-310/15 (Deroo-Blanquart/Sony Europe) Rz 51 = ECLI:EU:C:2016:633 = jusIT 2016/H5
(Staudegger).
11 EuGH 7.9.2016, C-310/15 (Deroo-Blanquart/Sony Europe) Rz 41 = ECLI:EU:C:2016:633 = jusIT 2016/H5
(Staudegger).
12 Vgl. EuGH 16.4.2015, C-388/13 (Ungarische Verbraucherschutzbehörde ./. UPC Magyarország) Rz 62, 63 =
ECLI:EU:C:2015:225, unter Hinweis auf C-435/11 (CHS Tour Services) Rz 31 bis 47 = ECLI:EU:C:2013:574.
13 Deutlich Musger, Entscheidungsanmerkung, ÖBl 2014, 22.
14St Rsp seit EuGH 16.7.1998, C-210/96 (Gut Springenheide) = wbl 1998/281 = Ern 1998, 527 = ZER 1998/289.
15 EuGH 7.9.2016, C-310/15 (Deroo-Blanquart/Sony Europe) Rz 40 = ECLI:EU:C:2016:633 unter Hinweis auf
EuGH 30.4.2014, C-26/13 (Kásler und Káslerné Rábai), Rz 70 = EU:C:2014:282.



wirtschaftlich überlegener Unternehmer auf das Marktgeschehen in einer Weise Einfluss
nimmt, die geeignet ist, negative Auswirkungen auf die Markt- und Wettbewerbsverhältnisse
zu entfalten; dabei genügt die objektive Eignung des Verhaltens.16 Im Zusammenhang mit
Koppelungsangeboten von marktbeherrschenden Softwareunternehmen ist die Rsp17

allerdings bislang zurückhaltend. Beträchtliche Rabatte, ja selbst unentgeltliche Abgabe der
Software, sind kein (wettbewerbswidriger) „Verkauf unter eigenen Kosten“, wenn die
Lieferung der Software im Rahmen eines Gesamtpakets erfolgt, das auch Datenkonvertierung,
Einschulung und laufende Werbung umfasst.
Ausblick: Verbraucherschützer beurteilen das Vertriebsmodell des Bundeling nach wie vor
skeptisch gesehen. Denn die Computerhersteller installieren Software von Vertragspartnern,
die ihnen Provisionen bezahlen – und das ist nicht unbedingt die Software, die für den
Kunden am nützlichsten ist. Außerdem belegen die vorinstallierten Programme viel
Speicherplatz, wobei man viele der Programme gar nicht benötigt. Dadurch verlangsamt sich
die Arbeitsgeschwindigkeit des Rechners um bis zu 12 %. In manchen Fällen ist die
mitgelieferte Software teilweise nur in den ersten Wochen oder Monaten kostenlos, aber
danach ist sie kostenpflichtig, um das Programm dauerhaft nutzen zu können. Schließlich sind
auch Fälle bekannt, in denen die gratis mitgelieferte Software eine erhebliche
Sicherheitslücke darstellt. Da das Sicherheitszertifikat so schlecht geschützt war, waren
Angreifer in der Lage, sich selbst in sichere Firmennetzwerke einzuschleusen, um
Nachrichten mitzulesen oder das Onlinebanking zu kontrollieren.18 Vor allem in Frankreich
gab es deshalb vor rund zehn Jahren eine Bewegung gegen Computer mit voreingestellter
Software, die man als Erpressung seitens der Verkäufer brandmarkte.

IV. Zusammenfassung

Nach Ansicht des EuGH stellt der Verkauf von Computern mit vorinstallierter Software (sog.
„Bundeling“) nicht per se eine unlautere Geschäftspraktik dar. Dies insbesondere dann, wenn
der Händler über die mitgelieferte Software ausreichend informiert. Die Grenze zur
unlauteren Geschäftspraxis zieht Art 5 Abs 2 UGP-RL dort, wo ein Bundeling den
Erfordernissen der beruflichen Sorgfaltspflicht widersprechen könnte und die Software-
Koppelung für den Hardwareerwerb das wirtschaftliche Verhalten des
Durchschnittsverbrauchers wesentlich beeinflusse oder dazu geeignet sei, es wesentlich zu
beeinflussen. Dies müsse das zuständige nationale Gericht nach den Umständen des
Einzelfalls entscheiden.

16 OGH 12.2.2013, 4 Ob 231/12t (Grundbuchabfragen) = wbl 2013/83, 235 = ÖBl 2013/42, 179 = RdW
2013/462, 467.
17 OGH 14.7.2009, 4 Ob 60/09s (Rechtsanwaltssoftware) = jusIT 2009/88, 181 (Staudegger) = ecolex 2009/420,
1071 (Tonninger) = ÖBl 2010/14, 64 (Gamerith); dazu Hummer/Meingast, Anwaltssoftware: Einzelne Aspekte
hinsichtlich Schnittstellen des KartG mit anderen Rechtsvorschriften, ÖZK 2010, 98.
18 Vgl. Kremp, Lenovo verkaufte Laptops mit gefährlicher Software, abrufbar unter
<http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/superfish-und-lenovo-vorinstallierte-adware-gefaehrdet-laptops-a-
1019312.html> (30.09.2016).


